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Paſtoral⸗Fragen und 2  2  Fälle.
(Reſtitution Steuerdefraudation.) Ein

elmann übergibt in ſeiner letzten Krankheit ſeinem ohn einen
Brief, der nach ſeinem Tod erſt geöffnet werden ſoll Als der Qter
verſchieden iſt, öffnet der Sohn neugierig den Brief Darin
ſchulde dem Staate als Steuer, übernommen von meinem
Vater ſeit 179 Der Sohn läſst den Brief und die Schuld ruhigliegen und übergibt ſeinem Sohn in ſeiner letzten Krankheit einen
ähnlichen Brief Dieſer Sohn aber findet keine Ruhe und rägeinen Prieſter, was da zu thun ſei Derſelbe räth ihm, bei ſeinem
Teſtament auch einen gleichlautenden Lie ſeinem Sohn beizulegen.Da ekömmt der rieſter ngſft, ob 7 recht gerathen, frägt einen
andern Prieſter und der entſcheidet: den alten Brief zu zerreißen,keinen Brief zu ſchreiben und lles auf ſich beruhen zu laſſenWer hat Re 7

Löſung. Der 6l. Rathgeber hat ohne Zweifel nicht rechtgerathen. aſs das Bekenntnis einer ul mmer wieder dem
Nachfolger und rben gemacht werde, hat nUur Sinn,
der Zahlung orliegt, ſei * eine ſichere Pflicht auf Zahlung der
ganzen Summe, oder eine unklare mit Zweifeln behaftete Pflicht,die doch nur durch Zahlung irgend einer Quote erfüllt werden könnte
une Zahlung aber, die geſchuldet wird, muſs ſofort geſchehen ſie
auf den Erben abwälzen und Unterdeſſen ahre und Jahrzehnte ſieverſchieben, iſt unerlaubt ind aber betreffs I lung oder
ihrer Höhe Zweifel zu öſen, ſo müſſen dieſelben thunlichſt bald
gelöst werden; dieſe Löſung einer Generation erſt zuſchieben,El dazu noch die Löſung immer ſchwieriger und unthunlicher machen,abgeſehen davon, daſs eine Verſ

eppung der Schuldtilgungnicht ſtatthaft iſt

Der zweite Rathgeber iſt In ſeinem Entſcheid raſcher und
radicaler; iſt aber nUr berechtigt, inſofern eine Pflicht zur Zahlung4. nicht beſteht. ſt dies richtig? Daſs * ſich irklicheSteuerdefraudation Im Betrage von handelt, muſs als
feſtſtehen d  1 werden, falls nicht poſitive Gründe auf eine
Illuſion hinweiſen. on iſt dem Verſtorbenen, der ſich ſelber

und für ſich 3 glauben. Nur durch genügenden Nach⸗
weis, daſs dieſe Selbſtanklage eine irrige ſei, könnte jene Zeugnisentkräftet werden. Solcher Nachweis aber ſcheint unmöglich. Allein,
daſs ES in dem Selbſtbekenntnis CEl ⁴5V. ſchulde dem Staate“,
daran darf ſchon eine Correctur vorgenommen werden. Dieſe Ver
icherung iſt nur elne Folgerung aus dem Eingeſtändnis der Steuer
defraudation; ob dieſe Folgerung richtig ſei, läſst eine Unterſuchung 3Die Steuern gebüren nicht alle dem Staate, oder dem Fiscus,
auf unmittelbaren Titel der ausgleichenden Gerechtigkeit hin; und auch
dann, der Titel der ausgleichenden Gerechtigkeit eingetreten iſt,
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iſt * ſchwerlich der Fiscus vor allem nicht nach ſo langer Zeit

der Einbuße erlitten Der Fiscus orgt ſchon für die
nothwendigen Steuern und ihre gerechte Höhe; was 32 von den Einen
nicht erhält, fordert EL von den Andern Aher iſt nicht der Fiscus
der eſchädigte, dem LD gebüre, ondern die Maſſe der übrigen
Steuerzahler, welche verhältnismäßig zuviel zahlen muſsten (Ver
gleiche Lehmkuhl, Theol IIIOT I. II 981

Wenn dies Im allgemeinen gilt, dann gilt das beſonders betreffs
der Steuerdefraudation, welche ein ganzes Jahrhundert zurückliegt.
Das amalige Staatswohl iſt, nach dem ſoeben Geſagten, ſchwerlich
geſchädigt worden; und falls eS geſchädigt wäre, E könnte die jetzige
Zahlung den Schaden nicht wieder gutmachen. Was alſo gutzumachen
iſt, iſt nur gutzumachen und kann nur gutgemacht werden durch
erhöhte Beiſteuer zu gemeinnützigen, oder rommen Zwecken. Da
nun dieſe Zwecke als das Rechtsſubject angeſehen werden dürfen, dem
Erſatz geleiſtet werde, ſo darf von der bezeichneten Summe ſchon ein
bedeutender Abſtrich gemacht werden, falls die belaſteten Erben chon
rei  1  e Almoſen geſpendet aben; denn bevor dieſe der bloßen
Freigebigkeit zuzuſchreiben ſind, darf man ſie als Tilgung dringlicherer

anſehen Die noch übrige Erſatzſumme darf für kir
Zwecke verwendet werden, vielleicht aus mehr als einem Grunde
Zuerſt nämlich ſind kirchliche we gemeinnützige wecke; dann
aber hat un vielen Ländern der Fiscus dem Kirchenvermögen gegen⸗
ber noch eine ungeſühnte u 0 ſich aber die Zahlung
kirchliche we rechtfertigen, ſo iſt ami zugleich die Möglichkeit
egeben, durch äpſtliche condonatio oder reduetio eine bedeutende
Ermäßigung der etwa ſchuldigen Summe zu erlangen. Dieſer Weg
dürfte richtiger Uund für den jetzigen rben beruhigender ſein, als
völlige Vernachläſſigung

006 der Angelegenheit und Zerſtören des —  —
bekenntniſſes.

Valkenburg, Holland. Aug
II erden Chriſten durch den Tod Im freiwilli⸗

gen Liebesdienſte Peſtkranken Märtyrer? Dieſe
theologiſche rage gewann bei den üngſten Peſtfällen in Wien

Der Alphonſusheſonders in Prieſterkreiſen neue Intereſſe.
gibt auf dieſelbe 100 die kurze Antwort: „De UIlis. qui
N obsequio pestiferorum charitate moriuntur. dicit ATtVITO“
logium Oomanum 28 1e „Quos velutI religiosa Hdes
venerari cConsuevit“. Ut ES8E. Chent. 12 Acade-
niiae 13 Cardinales Plus qualm 300 auCtOres COhtra Hurtadum
It alios.“ So der Alphonſus. Der gelehrte 0b 7
geſtorben 1679, ſpricht in ſeinem Moralwerke Tom TacC VI
Casus von der Peſt we Iim Jahre 1611 die 14 und
Umgebung von Conſtanz ur  au heimſuchte, und von dem ifer,
mit welchem die Jeſuiten ſich bei dieſer Gelegenheit dem Dienſte


